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§ 84 InvFG 2011 Wertpapierleihe
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

§ 84.

Die Verwaltungsgesellschaft ist, sofern dies die Fondsbestimmungen ausdrücklich vorsehen, innerhalb der

Veranlagungsgrenzen dieses Bundesgesetzes berechtigt, Wertpapiere bis zu 30 vH des Fondsvermögens im Rahmen

eines anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet unter der Bedingung zu übereignen, dass der Dritte

verp5ichtet ist, die übereigneten Wertpapiere nach Ablauf einer im vorhinein bestimmten Leihdauer wieder

zurückzuübereignen. Das Wertpapierleihsystem muss so bescha8en sein, dass die Rechte der Anteilinhaber

ausreichend gesichert sind (Wertpapierleihe). Im Rahmen dieser Berechtigung darf die Verwaltungsgesellschaft für

Rechnung eines OGAW eine Ermächtigung gemäß § 8 Depotgesetz erteilen. Die FMA kann mittels Verordnung unter

Bedachtnahme auf die europäischen Gep5ogenheiten und auf Art. 11 der Richtlinie 2007/16/EG nähere Kriterien im

Hinblick auf die DeBnition, Bezeichnung, Verö8entlichungsp5ichten, Anlegerinformationen, Mündelsicherheit und

Anlagebeschränkungen von Wertpapierleihgeschäften und –systemen festlegen.
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